
 

 

 
Anlage 17 und 18 / 2024 
 

Sitzungsvorlage des Gemeinderates 
 
Gemeinderatssitzung: 19.03.2024 Beratungsgegenstand-Nr. 6 
 
 

Teilregionalpläne 
6.1 Anhörung und Offenlage zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie 
zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar Anhörung; hier: Stellungnahme 
 
 
Mit Schreiben vom 21.02.2024 wurde die Gemeinde über die Anhörung und Offenlage zur Fortschreibung 
des Teilregionalplan Windenergie des Verband Region Rhein-Neckar informiert und zur Abgabe einer 
Stellungnahme bis zum 13. Mai 2024 aufgefordert. 
Die Planunterlagen sind hier: 
 https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie einsehbar. 
 
Bereits in der Sitzung am 12.12.2023 hat der Gemeinderat nach vorheriger Einholung der Stellungnahmen 
der Ortschaftsräte und eines öffentlichen Waldbegangs eine Stellungnahme an den Regionalverband bzgl. 
der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie beschlossen: 
 

„……der Gemeinderat Rosenberg und die Verwaltung haben in den letzten Monaten begonnen sich 
mit dem Thema Windpotenzialflächen und der damit verbundenen Fortschreibung des 
Teilregionalplan Wind zu beschäftigen. Es wurde intensiv im Gemeinderat sowie in den 
Ortschaftsräten diskutiert, u. a. auch sehr kontrovers. Man ist teilweise der Ansicht, dass die kleine 
Gemeinde Rosenberg bereits einen guten Beitrag zur Energiewende geleistet hat: mit vier 
Windkraftanlagen sowie 24 ha Freiflächenphotovoltaikanlagen. Uns ist aber auch bewusst, dass 
der ländliche Raum noch einen weiteren Betrag leisten muss.  

Vor diesem Hintergrund wurden auf Grundlage des Entwurfs des VRRN zur Fortschreibung des 
Teilregionalplans Wind und auch eigener Überlegungen verschiedene Flächen betrachtet. 

In seiner Sitzung am 12.12.2023 hat der Gemeinderat über die einzelnen Flächen Beschluss gefasst 
und damit auch eine Stellungahme zum Vorschlag des Regionalplan verbunden.  

 

Die Gesamtfläche, die im Entwurf des VRRN für die Fortschreibung Teilregionalplan Wind für die 
Gemeinde Rosenberg vorgesehen ist, ist unverhältnismäßig hoch. Es handelt sich hier um ca. 16 % 
der Gemarkungsfläche. 

https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie
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Dies ist nach Ansicht des Gemeinderats und der Verwaltung eindeutig zu viel und ist daher im 
Verfahren deutlich zu reduzieren. 

Im Entwurf Regionalplan sind zwei Flächen für Rosenberg vorgesehen. 

Gegen die W-46 (im aktuellen Entwurf NOK-VRG-17-W), Gemarkung Sindolsheim hat sich der 
Gemeinderat eindeutig negativ ausgesprochen. Die Fläche liegt direkt zwischen drei Ortsteilen 
(Rosenberg, Sindolsheim, Dörrhof) und die Ortsteile wären damit von zwei Seiten von 
Windkraftanlagen umzingelt. Darüber hinaus liegt die Fläche innerhalb des Tiefflugkorridors.  

Die vorgeschlagene Fläche W-47 (im aktuellen Entwurf NOK-VRG-22-W) erstreckt sich über die 
Gemarkungen Hirschlanden, Rosenberg und Bronnacker ist mit einer Fläche von rund 400 ha 
deutlich zu groß. Die Fläche liegt überwiegend im Tiefflugkorridor.  

Die Gemeinde Rosenberg hat mit Verwaltung und Gemeinderat eigene Überlegungen angestellt 
und möchte folgenden Vorschlag zur Ausweisung von Windpotenzialflächen unterbreiten:  

Vorschlag der Gemeinde:  

Die Gemeinde Rosenberg schlägt vor die Fläche W-47 in zwei Teilflächen aufzuteilen.  

- Teilfläche 1: Waldfläche parallel zur Autobahn, beginnenden am Ende des FFH-Gebietes bis 
zur Gemarkungsgrenze in Richtung Berolzheim sowie Ravenstein. Die Fläche ist ja hälftig im 
Eigentum des Staatsforstes sowie der Gemeinde Rosenberg. Dabei ist eine Fläche von rund 
30 % außerhalb des Tiefflugkorridors. Zwischen den beiden Teilflächen 1 und 2 würde ein 
Korridor für die Heeresflieger von ca. 2 km verbleiben. Die Fläche hat eine Größe von 214 
ha.  

- Teilfläche 2: Bestandsfläche aus den bestehenden vier Windkraftanlagen auf der Gemarkung 
Hirschlanden mit einer Fläche von 42 ha. 

Jenseits der Gemarkungsgrenze Sindolsheim auf dem Gebiet der Stadt Walldürn, Ortsteil Altheim, 
ist im Entwurf des VRRN eine Fläche W-39 (im aktuellen Entwurf NOK-VRG 12-W) vorgesehen. Da 
durch evtl. hier entstehende Anlage der Ortsteil Sindolsheim zumindest optisch betroffen wäre, 
hat die Verwaltung vorgeschlagen die Teilfläche 3 als Abrundung dem VRRN vorzuschlagen. Die 
Entfernung zur Ortslage Sindolsheim beträgt hier ca. 1,5 km. Der Gemeinderat ist diesem Vorschlag 
gefolgt. Die Fläche hat eine Größe von 45 ha. 

 

Diese Stellungnahme spiegelt auch die Beschlüsse der 4 Ortschaftsratsgremien wieder. 

 

Zusammengefasst würde die Gemeinde Rosenberg mit dem dargelegten Flächenvorschlag eine 
Fläche von 301 ha als Windpotenzialfläche auswiesen. Dies entspricht einem Anteil von 7,35 % der 
Gemarkungsfläche.   

 

Wir bitten, die Vorschläge und Belage der Gemeinde Rosenberg beim Planaufstellungsverfahren 
zu berücksichtigen. Der Ausbau der Windenergieanlagen ist notwendig, aber er muss für unsere 
Einwohnerinnen und Einwohner verträglich sein, sowohl in der Menge der Anlagen sowie auch 



- 3 - 

bezüglich der Abstände zur Wohnbebauung. Die Erfahrung mit den bestehenden Anlagen in 
Hirschlanden zeigt, dass die in Baden-Württemberg geltenden Abstände von 700 m zur 
Wohnbebauung zu wenig ist. Die Dorfbewohner werden durch die Anlagen, hauptsächlich durch 
Geräuschimmissionen, doch sehr belastet.“ 
 
Beschlussvorschlag 
6.1 Die Verwaltung schlägt vor bezüglich der Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie, die 
vorgenannte Stellungnahme erneut abzugeben. 



- 4 - 

Sitzungsvorlage des Gemeinderates 
 
Gemeinderatssitzung: 19.03.2024 Beratungsgegenstand-Nr. 6 
 
 

Teilregionalpläne 
6.2 Offenlage zur Aufstellung des Teilregionalplans Freiflächen-Photovoltaik zum 
Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, hier: Stellungnahme 
 
 
Neben dem Teilregionalplan Windenergie erfolgt derzeit auch die Anhörung und Offenlage zur Aufstellung 
des Teilregionalplans Freiflächen-Photovoltaik zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. 
Die Planunterlagen sind hier: 
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/photovoltaik einsehbar. 
 
Im Gemeindegebiet Rosenberg sind 5 Vorbehaltsflächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Entwurf 
vorgesehen. Drei Flächen auf Gemarkung Sindolsheim. Die Fläche Hut (NOK-VBG036-PV) ist bereits mit einer 
FFPVA bebaut. Für die beiden Flächen Gretenhecke (NOK-VBG043-PV) und Kudacher Weg (NOK-VBG044-PV) 
wurden in der letzten GR Sitzung die Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne gefasst. 
 
In Hirschlanden ist noch zwei Flächen eingeplant, eine im Gewann Rübenäcker / Brunnenberg ober der 
Eisenbahn (NOK-VBG035-PV). Diese Fläche ist nach Ansicht der Verwaltung ungeeignet, da sie nach Norden 
fällt 
Eine weitere Fläche im Gewann Hohe Mühlwiesen, NOK-VBG034-PV, ist auch nicht geeignet, da hier in den 
letzten Jahren erst Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 
 
Die Flächen wurden nach folgenden Kriterien in den Entwurf aufgenommen, u.a.: 

• Keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
• Vorbelastungen 
• Geringe ökologische Wertigkeit der Flächen 
• Versiegelte, gewerbliche Flächen, militärische Konversionsflächen, Deponien 

 
Nach Inkrafttreten des Teilregionalplans sind in Vorbehaltsgebieten Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFPVA) 
zulässig. Auch außerhalb dieser Flächen sind sie zulässig, sofern die Gemeinde ein Bebauungsplanverfahren 
betreibt oder sie nach § 35 Abs. 1 Ziffer 8 BauGB privilegiert sind (z. B: auf oder an zulässigen Gebäuden, 
entlang Bahnstrecken, Autobahnen) 
 
Beschlussvorschlag 
Für die Flächen in Sindolsheim „Hut“ (NOK-VBG036-PV), „Gretenhecke“ (NOK-VBG043-PV) und „Kudacher 
Weg“ (NOK-VBG044-PV) bestehen Bebauungspläne. Diese Flächen können in den Teilregionalplan 
übernommen werden. 
 
Die Flächen auf Gemarkung Hirschlanden sind aus dem Teilregionalplan zu nehmen. Die Fläche NOK-
VBG035-PV ist nach Norden gelegen. Eine sinnvolle PV Nutzung ist hier nicht möglich. Die Fläche NOK-
VBG034-PV ist eine Fläche, die im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen aufgeforstet wurde. 

https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/photovoltaik

